
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/3/28 2005/03/0124
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.2006

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

40/01 Verwaltungsverfahren

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

AVG §39 Abs2;

AVG §66 Abs3;

B-VG Art129a;

B-VG Art129b;

B-VG Art78a;

B-VG Art78b;

VStG §23;

WaffG 1996 §12 Abs1;

Rechtssatz

Das Verfahren zur Erteilung eines Wa=enverbots gemäß § 12 Abs 1 Wa=G stellt kein Verwaltungsstrafverfahren nach

dem VStG dar. Bei der Sicherheitsdirektion handelt es sich nicht um einen unabhängigen Verwaltungssenat. Weder

nach § 39 Abs 2 AVG noch nach § 66 Abs 3 AVG bestand für die Sicherheitsdirektion eine Verp?ichtung zur

Durchführung einer mündlichen Verhandlung.
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